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Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

 

seitens der Bundesregierung beantworte ich die Frage wie folgt: 

 
Frage: 
Plant die Bundesregierung, die Vereinbarung im Koalitionsvertrag zwischen 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, wonach „zum 1. Januar 2025 jede 
neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien 
betrieben werden soll“ dergestalt umzusetzen, dass diese Vorgabe auch für 
einen Austausch oder Ersatz von Heizungen in Bestandsbauten Anwendung 
findet? 

 
Antwort: 
Der Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
für die 20. Legislaturperiode legt auf Seite 91 fest: „Zum 1. Januar 2025 soll 
jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent erneuerbarer 
Energien betrieben werden; (…).“  
 
Diese Vereinbarung im Koalitionsvertrag erfasst nach ihrem Wortlaut 
sowohl den Ersteinbau in Neubauten als auch den Austausch oder Ersatz 
von Heizungsanlagen durch neue Anlagen in Bestandsgebäuden. Über die 
Umsetzung wird die Bundesregierung noch entscheiden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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